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Der ewige Dund der Waldstätte
vom August 1291.

Im Namen Gottes, Amen.
1. Man ist auf Ehrbarkeit bedacht und sorgt

für die öffentliche Wohlfahrt, wenn man zum
Abschluß gebrachte Dinge im geziemenden
Stand der Ruhe und des Friedens befestigt.
Jedermann möge daher wissen, daß die Leute
des Tales Uri und die Landsgemeinde des

Tales von Schwyz und die Gemeinde der Leute
von Unterwalden, untern Tales") ; in Anbetracht

der Arglist der Zeit, damit sie sich und
das Ihrige eher zu schirmen und besser in
geziemendem Stand zu bewahren vermögen, in
guten Treuen versprochen haben, einander
gegenseitig beizustehen, mit Hilfe, mit jeglichem
Rat und jeglicher Gunst, mit Leib und Gut,
innerhalb der Täler und außerhalb, mit aller
Macht und aller Anstrengung, Wider alle und
jede, die ihnen oder einem voll ihnen irgend
welche Gewalttat, Beschwerde oder Beleidigung
zufügen und gegen ihren Leib und ihr Gut
irgend etwas Böses im Schilde führen würden.

2. Und auf jeglichen Fall hat jede Gemeinde
der andern gelobt, ihr beizuspringen, wann es

nötig sein wird Hilfe zu leisten, und in eigenen
Kosten, soweit es erforderlich sein wird, dem

Angriff Böswilliger zu widerstehen und Belei-

st Nidwalden, Obwalden schloß sich nachträglich an.

digungen zu rächen, indem sie hierüber einen
leiblichen") Eid geschworen haben, dies ohne
Hintergedanken zu halten, und die alte eidlich
bekräftigte Bundesurkunde durch Gegenwärtiges
erneuern.

3. So jedoch, daß jedermann nach dem
Stande seines Geschlechtes gehalten sein soll,
seinem Herrn nach Gebühr Untertan zu sein
und zu dienen.

4. Wir haben auch iu gemeinsamem
Ratschlag und mit einhelligem Beifall einander
gelobt, festgesetzt und verordnet, daß wir in den

vorgenannten Tälern keinen Richter, der dies
Amt um irgend welchen Preis oder um Geld
irgendwie erkauft hätte oder der nicht unser
Einwohner und Landsmann wäre, irgendwie
annehmen oder anerkennen.

5. Wenn aber zwischen irgend welchen
Eidgenossen Streit entstünde, sollen die Verständigsten

von den Eidgenossen herzutreten, um
die MißHelligkeit zwischen den Parteien zu
stillen, wie es ihnen zu frommen scheint, und
dem Teil, der jenen Entscheid verschmähen
würde, sollen alsdann die andern Eidgenossen
Gegner sein.

6. Zu alledem aber ist zwischen ihnen
festgesetzt worden, daß, wer einen andern vorsätzlich

und ohne dessen Schuld tötet, wenn er
ergriffen wird, das Leben verlieren soll, sofern
er nicht seine Unschuld an besagter Missetat
zu erweisen vermag, wie seine verruchte Schuld
es erfordert, und wenn er etwa entweichen
würde, soll er niemals zurückkehren dürfen.
Die Hehler und Schirmer des genannten Missetäters

sollen aus den Tälern verbannt sein, bis

mit aufgehobenen Schwörsingern.



sie von den Verbündeten absichtlich zurückberufen

werden.
7. Wenn aber jemand einen von den Eidgenossen

am Tage oder in der Stille der Nacht
vorsätzlich durch Feuer schädigen würde, soll er
nimmer für einen Landsmann gehalten werden.

8. Und wenn jemand besagten Missetäter
schirmt und verteidigt innerhalb der Täler, so
soll er dem Geschädigten Genugtuung leisten.

9. Ferner, wenn einer von den Verbündeten
einen andern des Gutes beraubt oder in irgend
einer Weise schädigt, so soll das Gut des Schulingen,

soweit es innerhalb der Täler zu finden
ist, mit Beschlag belegt werden, um den
Geschädigten rechtmäßige Genugtuung zu
verschaffen.

19. Ueberdies soll keiner den andern Pfänden,

er sei denn offenkundig sein Schuldner
oder Bürge, und auch dies soll nur geschehen
mit besonderer Erlaubnis seines Richters.
Außerdem soll jeder seinem Richter gehorchen
und, falls es nötig wäre, denselben Richter in
dem Tale angeben, vor welchem er eigentlich
zu Rechte stehen soll.

11. Und wenn einer dem Richterspruch sich
widersetzt und infolge seiner Hartnäckigkeit
jemand von den Eidgenossen geschädigt wird, so
stnd sämtliche Verbündeten gehalten, den
vorgenannten Widerspenstigen zu zwingen, daß er
Genugtuung leiste.

12. Wenn sich aber Krieg oder Zwietracht
zwischen irgend welchen Eidgenossen erhoben
Wite und ein Teil der Streitenden sich weigert,
Recht und Genugtuung anzunehmen, so sind
die Verbündeten verpflichtet, den andern zu
schirmen.

Miî' àugeschriebenen zu gemeinem
-tvoht und Hecke verordneten Satzungen sollen,
so Gott will, auf ewig dauern. Zum Beweis
dejfen ist auf Verlangen der Vorgenannten
gegenwärtige Urkunde gefertigt und mit den
Siegeln der drei vorgenannten Gemeinden und
Taler bekräftigt worden. Geschehen im Jahre
des Herrn 1291, in der ersten Hälfte des Monats

August.

>

Das lateinische Original dieses Bundesbriefes liegt
ü" Schwyz. An erster Stelle hing das Siegelvon Schwyz, von dem jedoch nur noch der Pergamentstrelfen

vorhanden ist, dann solgen die von Uri und
Unterwalden, die noch erhalten sind.

Bundesfeiersammlung.

Alljährlich am 1. August feiern wir die

Gründung des Schweizerbundes. Bei diesem
Anlaß wird für ein Werk Geld gesammelt, das
dem ganzen Volk zu Nutz und Frommen dient.

Im Jahr 1925 war der Ertrag für die
Taubstummen und Schwerhörigen bestimmt. Dieses
Jahr soll er dem freiwilligen Arbeitsdienst
jugendlicher Arbeitsloser zu gute kommen.

Im letzten Jahr hatten wir im Winter
119,999 Arbeitslose und im Sommer 49,999.
Fast ein Fünftel davon sind Jugendliche unter
24 Jahren. Wie traurig für diese jungen
Leute, nicht arbeiten zu können. Durch
Einrichtung von Arbeitslagern sucht man diesem
Uebel etwas abzuhelfen. Seit 1932 wurden
etwa 159 solche Arbeitsdienste durchgeführt.
Leider konnte nur etwa fünf Prozent der
jugendlichen Arbeitslosen beschäftigt werden.
Die jungen Leute verrichten allerlei nützliche
Arbeiten: Erstellen von Alp- und Waldwegen,
Räumungsarbeiten auf Alpweiden und bei
Ueberschwemmungen, Hilfeleistungen aller Art.
Bund, Kantone und Gemeinden opfern viel
Geld dafür. Man sollte aber noch mehr Mittel
haben für Werkzeuge, Unterkunft, Verpflegung,
Kleider, Schuhe. Nun soll das ganze Volk helfen.

Einer für alle, alle für einen. Auch die
Gehörlosen sollen mithelfen. Wer weiß, ob nicht
auch für sie einmal ein Arbeitslager nötig ist.
Letzthin begegnete mir auch ein Gehörloser in
einem Arbeitslager.

Suv Belehrung

Eugen Hub er,
der Schöpfer des Schweiz. Zivilgesetzbuches.

(Fortsetzung.)

Aber schon im Sommer 1877 war es aus.
Redaktor Huber wollte sich nicht in das Parteigezänk

einlassen. Er schrieb nicht für die großen

Geldsäcke, Wohl aber für alles Rechte und
Gute. Viele Aktionäre (Teilhaber mit Geld)
griffen ihn an, weil er zu wenig gegen den

Sozialismus schreibe. So mochte Huber nicht
weiter an der Zeitung arbeiten. Er entschloß
sich zum Rücktritt.

Eine neue Stelle fand er in Trogen im
Appenzellerland. Aber drei mal weniger Lohn
und eine unangenehme Arbeit. Er war Ver-
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